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Der Senat der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover hat in seiner Sitzung am 
15.03.2022 folgende Änderung der Beitrags
ordnung der Tierärztlichen Hochschule Han
nover vom 24.01.2005 beschlossen:

Beitragsordnung der Studierendenschaft 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover 
vom 24.01.2005

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

Beitragshöhe
Die Höhe der Beträge, die die Studierenden
schaft zur Durchführung ihrer Aufgaben von 
den Studierenden der Tierärztlichen Hoch
schule für jedes Semester erhebt, beträgt 
236,81 €.
Von dem Beitragsaufkommen werden 138,00 
€ für die Finanzierung einer studentischen 
Semesterfahrkarte des Großraumverkehrs 
Hannover für alle vier Tarifzonen und 87,41 € 
für das landesweite Semesterticket Nieder
sachsen/Bremen verwendet. Der AStA-Bei- 
trag beträgt 11,40 €. (AStA, Fahrradwerkstatt 
und Theater- u. Opernflatrate).

2. § 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Studierende, die verpflichtende Praxis-und/o- 
der Auslandssemester absolvieren (gilt für 
das 9. und 10. Semester „Praktische Ausbil
dung“) und Studierende, die sich zu Studien
zwecken freiwillig länger als 120 zusammen
hängende Kalendertage des jeweiligen Se
mesters außerhalb des räumlichen Geltungs
bereiches aufhalten, z.B. für ein Praktikum, 
zum Auslandsstudium

oder zur Promotion, werden auf besonderen 
Antrag hin von der Zahlung der Kosten für das 
Semesterticket 225,41 € befreit.

3. § 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

Schwerbehinderte, die die Merkmale zur un
entgeltlichen Beförderung im öffentlichen 
Personenverkehr nach dem Schwerbehinder
tengesetz oder zur Inanspruchnahme von 
Nachteilsausgleichen bei der Kraftfahrzeug
steuer erfüllen, und sonstige Schwerbehin
derte, die wegen ihrer Behinderung auf den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs auf dem 
Wege zu und von der Hochschule angewie
sen sind, zahlen einen um 225,41 € vermin
derten Betrag.

4. In-Kraft-Treten

Die Änderung dieser Ordnung tritt am Tage 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma
chung im Verkündungsblatt der Hochschule 
in Kraft und findet erstmals auf die Beiträge 
zum Sommersemester 2022 Anwendung.
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